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§ 7 FSG-GV Sehvermögen
 FSG-GV - Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2024

1. (1)Alle Bewerber um eine Lenkberechtigung müssen sich einer Untersuchung unterziehen, um festzustellen, dass

sie einen für das sichere Lenken von Kraftfahrzeugen ausreichenden Visus (Abs. 2 Z 1) haben. Diese

Untersuchung hat auch eine grobe Überprüfung des Gesichtsfeldes (Abs. 2 Z 2) zu umfassen. In Zweifelsfällen ist

der Bewerber von einem Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie zu untersuchen. Die in Abs. 2 Z 3 und 4

genannten Kriterien sowie andere Störungen der Sehfunktion, die ein sicheres Fahren in Frage stellen können

sowie das Vorliegen fortschreitender Augenkrankheiten sind bei dieser Untersuchung nicht einzeln zu

untersuchen. In Zweifelsfällen oder beim Verdacht auf Vorliegen fortschreitender Augenerkrankungen ist der

Bewerber von einem Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie zu untersuchen.

2. (2)Das im § 6 Abs. 1 Z 6 angeführte mangelhafte Sehvermögen liegt vor, wenn nicht erreicht wird

1. 1.ein Visus mit oder ohne Korrektur

1. a)für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 beim beidäugigen Sehen von mindestens 0,5

2. b)für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 von mindestens 0,8 auf einem Auge und von

mindestens 0,1 auf dem anderen;

2. 2.ein beidäugiges Gesichtsfeld

1. a)für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 mit Außengrenzen von horizontal mindestens 120

Grad, davon rechts und links mindestens 50 Grad und nach oben und unten mindestens 20 Grad und

ohne Ausfall im zentralen Bereich von 20 Grad Radius;

2. b)für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 mit Außengrenzen von horizontal mindestens 160

Grad, davon rechts und links mindestens 70 Grad und nach oben und unten mindestens 30 Grad und

ohne Ausfall im zentralen Bereich von 30 Grad Radius;

3. 3.die Freiheit von Doppeltsehen, gegebenenfalls durch Abdeckung eines Auges oder durch optische

Hilfsmittel;

4. 4.ein ausreichendes Dämmerungssehen, ungestörte Blend- und Kontrastempfindlichkeit.
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